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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1971

Norm

ABGB §830 B5

ABGB §1233 G

ABGB §1266

Rechtssatz

Begehrt die schuldlos geschiedene Gattin iS des § 1266 ABGB die Teilung der in die Gütergemeinschaft unter Lebenden

fallenden Liegenschaft wie beim Tod, so wird diese Gütergemeinschaft aufgehoben und der Ehemann kann die Teilung

der Liegenschaft nach § 830 ABGB begehren. Diesem Teilungsbegehren stehen weder Aufwendungen der Gattin für

die gemeinsame Liegenschaft noch - mangels Vereinbarung - ein Aufgriffsrecht der Gattin entgegen.
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